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    GEMEINDE HÜNXE                07.08.2019 
    Der Bürgermeister 
- GB III Bauen/Planen – 

Bekanntmachung 
 

des Beschlusses über die Aufstellung des  
Bebauungsplanes Nr. 34 „Industrie- und Gewerbepark Hünxe“ in  

Hünxe- Bucholtwelmen gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Rat der Gemeinde Hünxe hat in seiner Sitzung am 03.07.2019 beschlossen, die 6. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Industrie- und Gewerbepark Hünxe“ in der Gemarkung  
Bucholtwelmen durchzuführen.  
Ziel der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Industrie- und Gewerbepark Hünxe“ ist es, 
zur Vermeidung von immissionsschutzrechtlichen Konflikten Aussagen zu zulässigen  
Emissionen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zu treffen:  
- um die Standorte bestehender Betriebe zu sichern und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 

innerhalb der gewerblichen Flächen zu regeln.  
- um sicherzustellen, dass die o.g. Wohnnutzungen vor schädlichen Umweltauswirkungen ge-

schützt werden.  
Im Zuge der Überarbeitung des Bebauungsplanes werden außerdem dies bisherigen Festset-
zungen des Bebauungsplanes auf ihre Rechtsgültigkeit hin überprüft und ggfs. an aktuelle Erfor-
dernisse angepasst werden. 
Der Wortlaut des Beschlusses lautet wie folgt: 
 
„Die 6. Änderung des Bebauungsplan Nr. 34 „Industrie- und Gewerbepark Hünxe“ soll wie 
oben beschrieben durchgeführt werden.“ 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 „Industrie- und Gewerbepark Hünxe“ kann 
der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.  
 

 
 

Abb.: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 „Industrie- und Gewerbepark Hünxe“ in der Gemarkung 
Bucholtwelmen, Flure 8 und 13, (Verkleinerung ohne Maßstab) 

 
 
 
 
 



 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hünxe, den 07.08.2019 
i.V. 
 
 
gez. 
Klaus Stratenwerth 
(Allgemeiner Vertreter) 
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